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Zur Information
 

 
Allen Mitwirkenden und helfenden 
Händen, die bei der Gestaltung des 
Gottesdienstes, der Fronleichnams-
prozession und dem anschließenden 
Pfarrfest durch ihre Unterstützung 
zu einem gelungenen Fronleichnams-
fest und wunderbaren Tag 
beigetragen haben, sagen wir von 
Herzen danke schön. 

 

Ein herzliches Vergelt’s Gott auch für die zahlreichen und leckeren 
Kuchenspenden sowie der Gemeinde für die kurzfristige Bereitstellung des 
Ratskellers. 
 

Charlotte Will 
(im Namen der Pfarreiengemeinschaft Emmaus, Pfarrei St. Gallus, Frickenhausen) 

 

 

        
 

     Einladung 
 
 
 
 
 

zur 
 

Kinderkirche 
am Sonntag, 16.06.2024, 

 um 9.50 Uhr. 
 

Wir treffen uns im Pfarrheim. 
 

Wir freuen uns auf Dein 
Kommen!     

 

 
 
 

 

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof  

Bärental – Ochsenfurt 
 

 
 

Dienstag  09.00 – 18.00 Uhr 
 

Mittwoch 07.00 – 12.00 Uhr 
 

Donnerstag 09.00 – 18.00 Uhr 
 

Freitag  09.00 – 18.00 Uhr 
 

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr 
 

 
 

V O R A N K Ü N D I G U N G
TEAM ORANGE - Mobile 

Problemmüllsammlung aus Haushaltungen

Sammeltermin: 
Freitag, 05. Juli 2024
Sammelort:  
Wertstoff hof Bärental, 
Am Ladehof 21, 97199 Ochsenfurt
Sammelzeit:  
von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
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Krabbelgruppe! 
 
Liebe Eltern, 
wer hat Interesse auf Austausch und neue Spielkontakte? 
Dann schließt euch uns an! 
 

Wir laden euch: alle Kinder zwischen 0 – 3 Jahren mit einer 
Begleitperson ein 

Wo:   Rathaus 
Wann:  Donnerstag, 15 Uhr bis 17 Uhr 

 

Wir freuen uns auf euch! 
 

Anmeldung und Fragen an: 
krabbelgruppe.frickenhausen@gmail.com 
 

 

 
 Bekanntmachungen
 

Öffnungszeiten und Hinweise: 
 

 
 

Mo, Die, Do:  10.00 Uhr bis 12.00 
und nach Vereinbarung unter Tel. 09331/2726 
Freitag:  geschlossen 

 

Terminabstimmung per Telefon oder Mail weiterhin möglich: 
 

 über die Telefonnummer der Gemeinde Tel. 09331/2726 
 über die E-Mail-Adresse des Marktes Frickenhausen a. Main  
 verwaltung@frickenhausen-main.de 
 über die E-Mail-Adresse des 1. Bürgermeisters bgm@frickenhausen-main.de 
 
 

 

gez. Günther Hofmann  
1. Bürgermeister 

 

Standsicherheitsprüfung der Grabmale 
auf dem Friedhof Frickenhausen am Main

In der Zeit vom 24. Juni 2024 bis 29. Juni 2024 werden die Grabmale auf dem Friedhof durch 
einen Beauftragten der Marktgemeinde Frickenhausen am Main auf ihre Standsicherheit 
überprüft.

Sollten akut umsturzgefährdete Grabmale festgestellt werden, müssen diese umgehend 
gesichert werden. Die Kosten, welche hierfür entstehen, werden dem jeweiligen 
Grabnutzungsberechtigten verrechnet.

Gemeindeverwaltung
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Gemeinderat
Aus der Sitzung des Marktgemeinderates am 
22.04.2024

1. Bürgermeister Günther Hofmann eröffnet um 19:35 
Uhr die Marktgemeinderatssitzung Nr. 5, begrüßt alle 
Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung 
des Marktgemeinderates fest. Anwesend sind MGR 
Frank, Hofmann, C., Hufnagel, Pfeuffer, Ulsamer, 
Weber, Wittiger.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Genehmigung der 
Sitzungsniederschrift vom 25.03.2024 –
öffentlicher Teil-

Beschluss:
Die Sitzungsniederschrift vom 25.03.2024 -öffentlicher 
Teil- wird genehmigt.

Einstimmig beschlossen
Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8  Persönlich beteiligt: 0  

2. Vollzug des Baugesetzbuches; 
Bebauungsplan „Schindäcker III“, Frühzeitige 
Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB

Sachverhalt:
Mit E-Mail vom 03.04.2024 wird der Markt 
Frickenhausen am Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Schindäcker III“ der Gemeinde 
Segnitz frühzeitig beteiligt. 

Durch den Bebauungsplan wird der nördliche Ortsrand 
der Gemeinde Segnitz abgerundet. Es entsteht ein 
neues Wohnquartier mit 10 Bauplätzen. 

Das Gebiet wird über eine neue Verbindungsstraße 
zwischen der Sulzfelder Straße und der Straße „Im 
Schind“ erschlossen. Das Gebiet wird als WA-Gebiet 
ausgewiesen und umfasst eine ausgewiesene Fläche 
von ca. 7.250 m².

Beschluss:
Dem Marktgemeinderat liegt der Entwurf des 
Bebauungsplanes „Schindäcker III“ der Gemeinde 
Segnitz vor und beschließt keine Stellungnahme 
abzugeben. 

Anmerkung der Bauverwaltung: Eine Vorberatung 
im Ausschuss konnte leider nicht stattfinden, da bis zur 
nächsten Ausschusssitzung am 13.05.2024 die Frist 
zur Abgabe einer Stellungnahme abgelaufen wäre. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8  Persönlich beteiligt: 0  

3. Bauantrag für die Nutzungsänderung 
eines privat genutzten Hobbyraumes in einen 
gewerblich genutzten Friseursalon mit WC 
auf dem Grundstück Fl. Nr. 146, Maingasse 4

Sachverhalt:
Dem Marktgemeinderat liegt ein Bauantrag für die 
Nutzungsänderung eines privat genutzten Hobbyraumes 
in einen gewerblich genutzten Friseursalon mit WC für das 
Anwesen Maingasse 4, Fl. Nr. 146 vor. 
Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich, sowie 
im denkmalgeschützten Ensemble und im Geltungsbereich 
der Gestaltungssatzung. 
Durch vorliegenden Bauantrag sollen die bestehenden 
Räume von einem privat genutzten Hobbyraum zu einem 
Friseursalon mit WC umgenutzt werden. 
Für die neue Nutzung ist gem. Garagen- und 
Stellplatzverordnung 1 Stellplatz je 70 m² Nutzfläche 
nachzuweisen. Der geplante Friseursalon hat eine Größe 
von ca. 18 m². Demnach ist ein Stellplatz nachzuweisen. Die 
bestehenden Stellplätze bzw. Garagen sind der bestehenden 
Nutzung im Haus (2 abgeschlossene Wohnungen) 
zuzuordnen. Demnach ist für die neue Nutzung ein neuer 
Stellplatz nachzuweisen bzw. aufgrund der Altortsituation 
abzulösen. 
Für die Ablösung des notwendigen Stellplatzes ist eine 
Stellplatzablösevereinbarung abzuschließen. Dieser wird 
seitens der Verwaltung erstellt. Die Stellplatzablöse beträgt 
pro Stellplatz 2.500,00 €. 

Beschluss:
Dem Marktgemeinderat liegt der Bauantrag für die 
Nutzungsänderung eines privat genutzten Hobbyraumes zu 
einem gewerblich genutzten Friseursalon mit WC auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 146, Maingasse 4 vor.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. Der 
notwendige Stellplatz für den Friseursalon ist über eine 
Ablösungsvereinbarung mit der Gemeinde Frickenhausen 
abzulösen. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8  Persönlich beteiligt: 0  

4. Bauantrag für die Nutzungsänderung 
eines Dachraumes zu einem Wohnraum auf 
dem Grundstück Fl. Nr. 257, 
Valentin-Zang-Straße 6

Sachverhalt:
Dem Marktgemeinderat liegt ein Bauantrag für die 
Nutzungsänderung eines Dachraumes zu einem Wohnraum 
auf dem Grundstück Fl. Nr. 257, Valentin-Zang-Straße 6 vor.
Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich, sowie 
im denkmalgeschützten Ensemble und im Geltungsbereich 
der Gestaltungssatzung. 

Durch vorliegenden Antrag ist geplant, den bestehenden 
Dachraum zu Wohnraum umzunutzen. Bisher war dieser 
nicht genutzt bzw. hat lediglich als Wäschedachraum fungiert. 
Geplant ist eine weitere Wohnung für die bestehende 
Wohnung. Das heißt, eine neue abgeschlossene Wohnung 
entsteht nicht und somit auch kein Mehrbedarf an Stellplätzen. 
Die bestehenden Fenster in der Fassade werden 
geschlossen. 
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Beschluss:
Dem Marktgemeinderat liegt der Bauantrag für die 
Nutzungsänderung des bestehenden Dachraums zu 
einem Wohnraum auf dem Grundstück Fl. Nr. 257, 
Valentin-Zang-Str. 6 vor.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8  Persönlich beteiligt: 0  

5. Auftragsvergabe Risssanierungen  
 2024

Sachverhalt:
Wenn Asphaltstraßen altern, bilden sich im Laufe der 
Zeit Risse, die das Eindringen von Wasser ermöglichen 
und die Lebensdauer der Straße verkürzen. Um diesem 
vorzubeugen, führt der Markt Frickenhausen regelmäßig 
Sanierungsarbeiten an den Rissen durch. Dies wird von 
einer spezialisierten Fachfirma durchgeführt, die die Risse 
und Fugen mit hohem Druck reinigt, um Ablagerungen zu 
entfernen. Anschließend werden die Ränder des Asphalts 
erwärmt und mit Fugenmasse versiegelt. Zur Vermeidung 
von Rutschgefahr wird die Oberfläche abschließend mit 
Sand bestreut.
Die Straßenrisssanierungen in Markt Frickenhausen 
wurde als Freihändige Vergabe mit Teilnahmewettbewerb 
durchgeführt. Es wurden sechs leistungsfähige 
Unternehmen zur Abgabe
eines Angebotes aufgefordert. Es sind 3 Angebote 
eingegangen.

Die Firma BST Risse -und Fugensanierungs GmbH 
aus 76669 Bad Schönborn bietet die ausgeschriebenen 
Leistungen für die Risssanierungen in Frickenhausen zu 
einem Angebotspreis von 3.143,62 Euro brutto an. Das 
teuerste Angebot liegt bei 14.391,55 Euro brutto.

Es sind insgesamt 4.000 m Risssanierung eingeplant.

Die Firma BST Risse – und Fugensanierungs GmbH aus 
Bad Schönborn ist der Verwaltung bekannt.

Die Kostenschätzung wurde durch die Verwaltung auf 
etwa 4.000 Euro brutto geschätzt.

Die Mittel sind im Haushalt eingeplant und stehen zur 
Verfügung.
Die Ausführungen sollen Ende August 2024 abgeschlos-
sen werden.

Beschluss:
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe an das 
Unternehmen BST Risse -und fugensanierungs GmbH 
aus 76669 Bad Schönborn zum Angebotspreis 3.143,62 
Euro brutto zu.

Der 1. Bürgermeister wird ermächtigt den Auftrag zu 
vergeben.

Einstimmig beschlossen
Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8  Persönlich beteiligt: 0  

6. Auftragsvergabe Steigeisensanierung  
 2024

Sachverhalt:
Steigeisen, Steigeisengänge und Steigleitern sollen nach 
den Bestimmungen der Richtlinie ASR und im Übrigen 
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
sowie den DIN-Vorschriften beschaffen sein und betrieben 
werden.
In unserer jährlichen Betriebs- und Funktionskontrolle wurden 
an mehreren Kontrollschächten beschädigte und korrodierte 
Steigeisenbügel festgestellt die dringend saniert gehören.
Derzeit müssen wir etwa 52 Steigeisenbügel sanieren.
Die Steigeisensanierung in Eibelstadt wurde als Freihändige 
Vergabe mit Teilnahmewettbewerb
durchgeführt. Es wurden sechs leistungsfähige Unternehmen 
zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.
Die Fa. HV Kommunaltechnik GmbH, Buchäckerring 12, 
D-74906 Bad Rappenau, bietet als einziger Bieter, die 
ausgeschriebenen Leistungen für die Steigeisensanierungen 
in Eibelstadt zu einem Angebotspreis von 7.452,97 Euro 
brutto an. Die Firma HV Kommunaltechnik ist der Verwaltung 
bekannt.
Die Kostenschätzung wurde durch die Verwaltung auf etwa 
8.000 Euro brutto geschätzt.
Die Mittel sind im Haushalt eingeplant und stehen zur 
Verfügung.
Die Ausführungen sollen Ende August 2024 abgeschlossen 
werden.

Beschluss:
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. Der 
Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe an das 
Unternehmen HV Kommunaltechnik aus Bad Rappenau 
zum Angebotspreis 7.452,97 Euro brutto zu. 

Der 1. Bürgermeister wird ermächtigt den Auftrag zu 
vergeben.

Einstimmig beschlossen
Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8  Persönlich beteiligt: 0  

7. Beratung und Beschlussfassung über 
die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
2024

Sachverhalt:
Der Haushaltsplanentwurf 2024 für den Markt 
Frickenhausen wurde seitens der Finanzverwaltung 
erstellt. Der erste Vorentwurf wurde im Hauptausschuss 
am 08.04.2024 vorberaten. Zwischenzeitlich wurden 
diverse Änderungswünsche eingearbeitet. Der aktuelle 
Haushaltsentwurf ist im Sitzungsprogramm Session 
digital zur Einsicht der Räte hinterlegt.

Der HH-Plan für das Jahr 2024 schließt mit folgenden 
Summen ab:

der Verwaltungshaushalt 
 in Einnahmen u. Ausgaben mit jeweils  
                                                    2.833.200,00 €,
und der Vermögenshaushalt 
 in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 
                                                              2.023.500,00 €.
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Zur Finanzierung der Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen ist planerisch im 
Haushaltsjahr 2024 eine Neuverschuldung i. H. v. 547.400 
Euro erforderlich.

Beschluss:
Nach eingehender Beratung beschließt der 
Marktgemeinderat den Haushaltsplan 2024 mit den darin 
enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen samt Anlagen 
aufzustellen.
Gleichzeitig mit dem Haushaltsplan beschließt der 
Marktgemeinderat die Haushaltssatzung 2024 zu 
erlassen. Ein Abdruck der Satzung ist Bestandteil dieses 
Beschlusses.

Einstimmig beschlossen
Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8  Persönlich beteiligt: 0  

8. Beratung und Beschlussfassung über 
den Finanzplan der Jahre 2023 bis 2027

Sachverhalt:
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die 
Finanzplanungsjahre 2023 bis 2027 ist als Anlage dem 
Haushaltsplan 2024 beigefügt.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt dem vorgeschlagenen 
Finanzplan und dem Investitionsprogramm für die 
Finanzplanungsjahre 2023 bis 2027 (siehe Haushaltsplan 
2024) zuzustimmen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8  Persönlich beteiligt: 0  

9. Anfragen nach der Geschäftsordnung - 
Protokollierung

Mitteilung:

Derzeit wird zum Ende einer Gemeinderatssitzung der 
TOP „Anfragen nach der Geschäftsordnung“ aufgerufen. 
Bei den dort behandelten Themen handelt es sich im 
Überwiegenden um Themen, die keine Anfragen im Sinne 
der Geschäftsordnung darstellen. Anfragen im Sinne der 
Geschäftsordnung sind Anfragen über Gegenstände, die 
in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallen und nicht 
auf der Tagesordnung stehen. 
Um hier den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, werden 
künftig unter dem TOP „Anfragen zur Geschäftsordnung“ 
nur echte Anfragen zur Geschäftsordnung protokolliert. 
Etwaige andere Anfragen, Anregungen und Hinweise, die 
kein Thema des Gemeinderates sind oder den aktuellen 
Sachstand einer Verwaltungstätigkeit betreffen werden 
formal nicht mehr protokolliert. 
Gerne können diese Anfragen (wie z.B. Mitteilung über 
Schlaglöcher in der Straße, Baumschnitte, defekte 
Straßenlaternen, Stand einer Baustelle, …) telefonisch 
oder per Mail vor oder nach einer jeweiligen Sitzung direkt 
an die Verwaltung oder den jeweiligen Bürgermeister 
herangetragen werden. 

Es wird daher künftig die Tagesordnung wie folgt gestaltet:

 - Bekanntgaben des Bürgermeisters 
- Anfragen nach der Geschäftsordnung 
- Sonstiges

Zur Kenntnis genommen

10. Bekanntgaben des Bürgermeisters

1. Änderungsantrag zum Bauantrag für die Sanierung 
und Erweiterung eines Hotelgasthofes mit Biergarten 
auf dem Grundstück Fl. Nr. 166, Hauptstraße 42

Sachverhalt:
Dem Marktgemeinderat liegt der 1 . Änderungsantrag 
zum Bauantrag für die Sanierung und Erweiterung eines 
Hotelgasthofes mit Biergarten, Hauptstraße 42 vor.

Der Bauantrag wurde mit Beschluss vom 11. 04. 2022 vom 
Gemeinderat genehmigt. Nun haben sich Änderungen 
zum bereits genehmigten Bauantrag ergeben, welche 
durch vorliegenden 1. Änderungsantrag gestellt werden.

Die Stellungnahme der Sanierungsberaterin hierzu vom 
21. 03. 2024 liegt vor.

Die Änderungen betreffen folgende Maßnahmen:

Die vorerst geplante Gaube auf dem Vordach (Ostansicht) 
entfällt. Weiterhin wird der vorhandene Dachüberstand 
an der Ostseite abgenommen. Durch die notwendige 
Anbringung einer Außendämmung verschwindet 
das Erscheinungsbild des Dachüberstandes und der 
Überstand geht weitgehendst verloren. Deshalb wird 
dieser nun komplett zurückgebaut.

Weiterhin werden vier Fenster im EG und 1. OG 
geschlossen.

Die Gesamthöhe des Anbaus wird verringert. Dies wirkt 
sich positiv auf das Gesamtbild aus.
An der westlichen Gebäudeseite werden Fluchttüren mit 
Fluchtleiter ergänzt. Weiterhin wird der Eingangsbereich 
geändert (Konstruktion mit Stützen). Die vorher geplante 
Ausgabe entfällt.

An der südlichen Seite werden die vorerst geplanten 
Fenster mit französischen Balkonen entfernt.
Die vorerst geplante Lounge fällt weg. Der Anbau bleibt 
bestehen. Das Kellergeschoss wird geöffnet für das 
geplante Carport. Somit soll dieses in offener Konstruktion 
errichtet werden.

Gem. Stellungnahme der Sanierungsberaterin sollte 
sowohl der Carport als auch das geplante Lager mit 
Toren vorsehen werden und nicht in offenerer Bauweise 
(aufgeständerte, offene Konstruktion) errichtet werden, 
dies ist nicht altortstypisch.

Für die geänderten Fenster an der Westansicht 
(Fenstertüren) ist ein Antrag auf Abweichung von
der Ortsgestaltungssatzung zu stellen.
Aus städtebaulicher Sicht wird der geänderten Planungen 
seitens Frau Haines zugestimmt, sofern Lager und Carport 
im Kellergeschoss durch Tore geschlossen werden.
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Anmerkung der Bauverwaltung:
Aufgrund der Dringlichkeit wurde das gemeindliche 
Einvernehmen für das Bauvorhaben gem. Art. 37 Abs. 1 
GO als laufende Angelegenheit durch den 
1. Bürgermeister abgelehnt.

Da die Fiktion für das gemeindliche Einvernehmen am 
14. 04. 2024 eingetreten wäre (aufgrund keiner vorherigen 
Gemeinderatssitzung) und somit dem Bauvorhaben 
vollumfänglich zugestimmt worden wäre, wurde die 
Ablehnung des Bauantrages am 10.04.2024 dem 
Landratsamt Würzburg mitgeteilt.

Bauantrag für den Umbau und Modernisierung 
eines Wohngebäudes, Errichtung
von Dachgauben und Errichtung einer 
Balkonüberdachung auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 103, Bütterngasse 4

Sachverhalt:
Dem Marktgemeinderat liegt ein Bauantrag für den Umbau 
und die Modernisierung des Wohngebäudes, Errichtung 
von Dachgauben und einer Balkonüberdachung auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 103, Büttnergasse 4 vor. 
Das Grundstück liegt im Ensemble von Frickenhausen, 
sowie im Geltungsbereich des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes mit Gestaltungssatzung. Als 
Einzeldenkmal ist das Gebäude nicht aufgeführt.
Eine Sanierungsberatung mit Frau Haines hat stattgefunden 
und eine entsprechende Stellungnahme liegt vor. 
Durch den vorliegenden Bauantrag ist geplant, auf der 
südlichen Gebäudeseite eine neue Schleppgaube zu 
errichten und die bestehende Schleppgaube in der 
Form anzupassen, sodass eine Symmetrie besteht. Der 
vorhandene Zwerchgiebel hat Bestandschutz. Durch die 
neu geplanten Fenster im Obergeschoss entsteht eine 
symmetrische und geordnete Fassade. Die beiden geplanten 
Fenster im Erdgeschoss sind relativ weit auseinander 
geplant, It. Städtebauplanerin aber noch verträglich. 
Ggf. könnte der Abstand mit einer Aufweitung der Laibung 
nach innen reduziert werden.
Auf der nördlichen Gebäudeseite sind ebenfalls zwei 
neue Schleppgauben, in gleicher Symmetrie, geplant. 
Die Anpassung der Fenster führt zu einem geordneten 
Erscheinungsbild der Fassade. Lediglich die Breite der 
Dachgaubenfenster, welche max. der Breite der darunter 
liegenden Fenster in der Fassade entsprechen darf, kann 
nicht eingehalten werden. Aufgrund der Zweiflügeligkeit 

wirken die Gaubenfenster aber nicht als störend. Hierfür 
wird ein Antrag auf Abweichung von der Gestaltungssatzung 
gestellt. Die Sanierungsberaterin stimmt dem Antrag zu.
Der geplanten Anordnung der neuen Fenster an der Ostseite 
wird seitens der Beraterin zugestimmt. Hier entsteht im 
Dachgeschossbereich ein neues doppelflügeliges Fenster. 
Im Obergeschoss entsteht eine weitere Fenstertür, welche 
mit einer senkrechten Sprosse errichtet wird. Die Ostfassade 
ist straßenabgewandt, auch wenn eine geringfügige 
Einsehbarkeit der Fenstertür nicht ausgeschlossen werden 
kann, ist diese städtebaulich vertretbar.
Im Obergeschoss ist an der östlichen Gebäudeseite 
eine Terrasse mit leicht zurückversetzter Überdachung 
vorgesehen. Die Überdachung ist in filigraner Stahlausführung 
mit Klarglaseindeckung geplant.
Gem. Stellungnahme von Frau Haines kann der Überdachung 
der Terrasse aufgrund der leicht zurückversetzten Lage 
zugestimmt werden, wenn die Konstruktion sehr filigran 
gehalten werden.
Für die Terrassenüberdachung wird ein Antrag auf 
Abweichung von der Ortsgestaltungssatzung gestellt, da 
Überdachungen (Vordächer, etc. ) nicht vom öffentlichen 
Raum einsehbar sein dürfen. Dies ist hier jedoch der Fall 
(Mainseite).
Die weiteren Vorgaben der Gestaltungssatzung insbesondere 
Materialität und Farbgebung sind zu beachten und zu 
gegebener Zeit mit der Sanierungsberatung abzustimmen.

Anmerkung der Bauverwaltung: 
Aufgrund krankheitsbedingten Ausfalls konnte der 
Bauantrag nicht rechtzeitig im Gemeinderat behandelt 
werden. Demnach wurde gem. § 36 BauGB das gemeindliche 
Einvernehmen durch Fiktion automatisch erteilt. Ein 
Beschluss ist demnach nicht mehr erforderlich!
Nichts desto trotz werden durch die Denkmalschutzbehörde 
im Landratsamt Würzburg die Anmerkungen der 
Städtebauplanerin Frau Haines bei der Prüfung mit 
herangezogen.

Erster Bürgermeister Hofmann berichtet des 
Weiteren über aktuelle Projekte und Themen der 
laufenden Verwaltung.

11. Anfragen gem. der Geschäftsordnung

12. sonstiges

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Sitzungskalender 
des Marktgemeinderates Frickenhausen a. Main

Der nächste geplante Sitzungstermin:
Datum Uhrzeit Art

Montag, 24. Juni 2024 19.30 Uhr Marktgemeinderatssitzung
Montag, 22. Juli 2024 19.30 Uhr Marktgemeinderatssitzung

Sitzungsort: Sitzungssaal im Bürgerhaus

Anträge
Bauanträge und Anfragen müssen spätestens zwei Wochen vor der jeweiligen Ausschusssitzung im Rathaus eingegangen 
sein, damit diese Punkte für die Ratsmitglieder ordnungsgemäß vorbereitet werden können.
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Büchereinachrichten 

Gemeindebücherei Frickenhausen  
  
 

Sommerzeit - Gartenzeit! 
 

Holen Sie sich Inspirationen und Tipps bei uns. 
Viele interessante und informative Bücher und 

Zeitschriften für große und kleine Gartenfreunde 
liegen bereit 

Besuchen Sie uns in der 
Hauptstraße 38. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
 
 
 

 

HOL- und BRING-SERVICE 
 

Diesen Service bieten wir selbstverständlich weiter an. 
Sprechen oder rufen Sie uns an.  

Wir bringen Ihnen gerne 
Bücher und Zeitschriften nach Hause. 

 
 

 
 

Öffnungszeiten: 
Mittwoch von   16.00 – 17.00 Uhr 
Freitag von   16.30 – 19.00 Uhr 
 
Email: buecherei@frickenhausen-main.de       
Tel.: 09331/9800208 
 
 

Ausleihe und Anmeldung sind kostenlos!! 
 
 





Markt Frickenhausen                                                                                      Nummer 12

Vereinsnachrichten
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Winzerverein Frickenhausen am Main 1981 e. V.  
 
 
 

Einladung zum Kiliani-Festzug 
 
Der Winzerverein Frickenhausen lädt herzlich zur Teilnahme am Kiliani-Festzug 
ein. Der Umzug findet am Samstag, 6. Juli 2024, um 12.30 Uhr, statt. 
 

Als Heimatort der Fränkischen Weinkönigin möchten wir uns gerne mit einer 
besonders großen Gruppe präsentieren und rufen daher alle Frickenhäuser*innen 
auf, unser Dorf in Würzburg mit einem attraktiven Auftritt zu vertreten. 
 

Am besten passen natürlich Winzerkleidung, Tracht und Dirndl. Typisches 
Arbeitsgerät aus dem Weinberg, Winzerutensilien, geschmückte Handwägen etc. 
sind immer eine schöne Bereicherung und können gerne mitgebracht werden. 
 

Für Brotzeit und Getränke ist wieder gesorgt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treffpunkt am Samstag, 6. Juli 2024, um 11.00 Uhr, 
am Dreschplatz; die Rückfahrt ist gegen 17.00 Uhr geplant. 

 
 

Die Busfahrt ist wie immer kostenlos. 
Im Kiliani Festzelt erhalten alle Erwachsenen eine Maß Bier, 

die Kinder eine Bratwurst und ein Getränk. 
 
 

Es würde mich sehr freuen, wenn wir auch dieses Jahr wieder Frickenhausen 
durch eine schöne Gruppe beim Kiliani-Festzug repräsentieren. 
 
 

Markus Öder 
1. Vorsitzender Winzerverein Frickenhausen 

 
 

Anmeldungen erwünscht unter 0151 22620155 oder markus-oeder@web.de 
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Bei den Bayerischen - Meisterschaften der Schülerinnen 2024 in München wurde 

im Einer-Kunstradfahren Florentina Langer (rechts im Bild)  
 

3. Bayerischer Meister. 
 

Elisa Scheuermann (zweite von links) belegte einen 6. Platz. 
 
 

 
 

Hier der Fanclub mit Weltmeister Lukas Kohl. 
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Weinfest Frickenhausen

09. - 11. August 2024
Helf mit bei Auf- und Abbau

Aufbaustart Freitag, 02. August ab 13 Uhr 
Samstag, 03. August ab 10 Uhr 

die folgende Woche täglich, gerne auch Abends
Abbaustart Montag, 12. August ab 08 Uhr

Du willst uns beim Festbetrieb unterstützen, hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns eine E-Mail  
oder sprich uns an. E-Mail: thorsten.seiler@rsv-frickenhausen.de 
Helmut Wittiger, Marcel Strasser, Thomas Bauswein, Thorsten Seiler i.V. für die Weinfestgemeinschaft

 

 

 
 

   VdK-Ortsverband Ochsenfurt  
   mit Frickenhausen und Winterhausen 

 
Die Sozialrechtsberatung des Kreisverbandes Würzburg findet an jedem 2. und 4. Donnerstag 
im Monat im Feuerwehrhaus in Ochsenfurt, Pestalozzistr.1, statt. 

 

Die nächsten Sprechtage sind am 13.06.2024, und 27.06.2024,  
jeweils von 09.00-11.00 Uhr. 

 

Bitte vorher Termin vereinbaren unter 0931-3901010  
(Mo.-Fr. von 08.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr, Do. bis 18.00 Uhr).  
 

Gerne auch per E-Mail: kv-wuerzburg@vdk.de 
 
 

 
Frickenhäuser Moustgeuger e.V.

STAMMTISCH

Unser Stammtisch fi ndet jeden letzten Freitag im Monat, diesmal am 
Freitag, 28. Juni 2024, ab 19.00 Uhr, im Benefi ziatenhaus statt.

Wir würden uns freuen, Euch zu sehen!

gez.
Die Vorstandschaft


